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Baulten im Werden

Die Siedlung «Gwad» in Wiidenswil

(in Ausfithrung begriffen)

H. Fischli, Architekt BSA4 und O. Stock SWB, Architekt, Ziirich

Das Eigenheim des Arbeiters

Das Zeitalter des Materialismus, die Politik der Ver-
massung und des Kolossalen, die Verherrlichung der
Maschine, deren Diener der uns hier interessierende
Industriearbeiter ist, fithrten zur totalen materiellen
Abhingigkeit und zerstorten mehr und mehr die inne-
ren Werte des einzelnen Menschen, schufen die Armut
des Individuums, das ohne Vertrauen und Hoffnung in
die Zukunft blickt.

Wohl hat die Intelligenz des Menschen neue Sicher-
heiten fiir die Zukunft zu schaffen versucht, z. B. durch
Bildung materieller Reserven, durch Versicherungen.
Aber heute erleben wir alle ein langsames, stetiges
Schwinden dieser Sicherheiten. Die Materialreserven
miissen aufgebraucht werden, die Versicherungen ent-
werten sich. Ist es da nicht Pflicht, uns wieder nach
bestindigeren Sicherheiten umzusehen?

Die heutige allgemeine Lage und die besonderen sozia-
len und industriellen Verhiltnisse unseres Landes geben
dem Eigenheim erhohte Bedeutung und lassen die Ver-
mutung zu, daB hierin die Losung des Problems und vor
allem fiir landliche Gegenden zu suchen ist. Das Eigen-
heim mit seinem Garten kann dem Bewohner, gemeint
der Arbeiter, jene wiinschenswerten materiellen Sicher-
heiten geben, die es ithm erlauben, mit Zuversicht in die
Zukunft zu blicken. Die Voraussetzungen fiir das Ge-
lingen sind jedoch die weitgehende Anpassung der bau-
lichen Losung an die gestellten Anspriiche, an die heu-
tigen technischen und architektonischen Moglichkeiten
und die organische Einordnung des einzelnen Heimes
in ein wohl durchdachtes, stidtebauliches Ganzes.

Finanzierung (Detailangaben siche Faltplan)

Das Heim soll dem Arbeiter ein Beitrag zur Sicherung
seiner Existenz sein. Sein Hausbesitz darf nicht mit ihn

*

Der Verfasser dieses Aufsatzes ist gleichzeitig Initiant
der im Bau begriffenen Siedlung. Er ist der Typ jenes
schweizerischen Industriellen, der aus einem starken sozia-
len VerantwortungsbewufBtsein heraus der Existenz seiner
untergebenen Arbeiter nicht gleichgiiltig gegeniiber steht,
sondern bereit ist, seinen ideellen und materiellen Beitrag
zur Lésung der Arbeiterwohnungsfrage zu geben. Die Sied-
lung «Gwad» ist in gewissem Sinne eine Erweiterung der
Tatigkeit, die Herr W. Blattmann als Prisident der
«Schweizerischen Vereinigung fuar Industriepflanzwerke »
ausiibt. Die beteiligten Firmen sind: Blattmann & Co.,
Stirkefabrik; P. und W. Blattmann, Metallwarenfabrik;
Contravers A.G.; L. Striauli, Seifenfabrik; Weber & Co.,
Brauerei Widenswil.

von W. Blattmann®

bedriickenden Verpflichtungen, wie etwa zu hoher Zins,
den er sich vom Munde absparen muf3, verbunden sein.
Auch soll die klemnste Stérung im Erwerb nicht den
Besitz in Frage stellen. Das Haus mit Garten und even-
tuellen Kleintieren soll dem Erwerbstitigen vielmehr
das Gefiihl einer wirtschaftlichen Beruhigung geben.
AuBer Fr. 100.— fiir den Genossenschaftsanteil ist der
Siedler zu keinen weiteren Geldleistungen verpflichtet.
Auch jingere Arbeiter mit Familien kénnen daher
mitmachen. Der Beitrag des Siedlers besteht aber in
ansehnlichen Arbeitsleistungen am Bau durch Aus-
fiihrung von Arbeiten, die kein groBes handwerk-
liches Konnen voraussetzen, z.B. Humusabhub, Auf-
fillungs- und Umgebungsarbeiten, Zufahrtswege,
Bereitstellung von Schlacke und anderen Isolations-
materialien, Ausfithrung von Blindbéden, Holzimprig-
nierungsanstrichen usw.

Abgesehen von der finanziellen Entlastung wird da-
durch eine duBerst wertvolle Verbundenheit des Sied-
lers mit seinem zukiinftigen Heim geschaffen.

Stedlung und Bau

Die Siedlung « Gwad » liegt nordlich des Dorfes Wi-
denswil an einem Nordostabhang. Sie umfaft insge-
samt 28 in kurzen Reihen zusammengebaute Eigen-
heime, die quer zum Hang gestaffelt sind. Gartenwege
verbinden sie mit der ZufahrtsstrafBle, die parallel zu den
Hoéhenkurven verlauft. Die zwischen den einzelnen Zei-
len liegenden Gartenriume sind gegen See und Aussicht
offen. Die Siedlergirten sind durch Kkeinerlei feste
Schranken oder Zaune abgeschlossen, sondern lediglich
durch eine lockere Bepflanzung abgeteilt.

Das Haus soll Platz fiir eine mittlere FFamilie bieten
(4 Schlafzimmer mit 7 Normalbetten). Weitere Aus-
baumdéglichkeiten wie Unterteilung des groflen Zim-
mers in 2 Normalzimmer usw. sollen moglich sein. Der
Siedler hat iiberaus wert- und sinnvolle Freizeitbe-
schaftigung: Die Ausstattung des Heimes kann nach
und nach vervollstindigt werden, und das fabrikmaBig
hergestellte Haus erhilt auf diese Weise das personliche
Geprige der darin wohnenden Menschen. Fiir den
Weiterausbau und Unterhalt durch den Siedler selbst
ist der Holzbau bekanntlich besonders geeignet. Selbst-
verstindlich wurde in der Projektierung auf gute Iso-
lierung, billige Heiz- und Kochgelegenheit und verein-
fachte Bewirtschaftung geachtet.
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Baurecht

Dank der tatkriftigen Mitarbeit des fortschrittlich ge-
sinnten Gemeinderatsschreibers . Bader war es mog-
lich, gewisse stidtebauliche Gesichtspunkte in der
Planung und im finanziellen Aufbau der Siedlung zu
beriicksichtigen (siehe Hans Bernoulli: « Die organische
Erneuerung unserer Stidte »). Dazu gehért vor allem
die Einfiihrung des Baurechtes. Folgende Griinde haben
uns zu dieser grundsitzlichen Maf3nahme bewogen :

Jede Bodenspekulation soll ausgeschlossen sein.

Die in einer Siedlung ineinandergreifenden gemeinsa-
men Interessen wie z. B. Wege, Randzonen, Spielplitze
usw. konnen dadurch zum Wohle Aller koordiniert
werden.

Der einzelne Baurechtinhaber wird im Unterhalt oder
bei eventuellen Umgestaltungen des IHauses zur An-
passung derselben an die Gesamtinteressen der Sied-
lung verpflichtet. Anerdem bleibt die Moglichkeit der
Gesamterneuerung eines Hauses oder Verdnderungen
im Sinne spiterer stidtebaulicher Mainahmen gewahrt.

Bei der Errichtung des Baurechtes soll der privatwirt-
schaftliche Charakter soweit als méglich erhalten blei-
ben. Die Gemeinde verkauft das Land zu gewissen Be-
dingungen (Riickkaufsrecht) gemiB Baurecht an die
Siedlungsgenossenschaft. Die Genossenschaft, als Be-
sitzerin des Landes, erteilt nun die Baurechte an die
Siedler, die gleichzeitig Genossenschafter sind. Der Ab-
schluf3 des Baurechtes erfolgt auf 8o Jahre fest mit
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Verlingerungsmoglichkeit. Bei einer allfilligen Liqui-
dation muf3 auf die Baukosten im betreffenden Zeit-
punkt, die den Kaufpreis bestimmen, Riicksicht ge-
nommen werden. Dem Siedler soll damit die Moglich-
keit geboten werden, ein neues Heim zu bauen, was ithm
in Anbetracht der seit Jahren minimen Zinsbelastung
um so eher méglich sein sollte. Dabei ist der Hausbe-
sitzer als Genossenschafter gleichzeitig auch Land-
besitzer, wobei jedoch jedwede Bodenspekulation oder
Einzelparzellierung verunméglicht wird.

Fordern wir das Eigenheim fiir den einfachen Arbeiter!
Damit leisten wir einen #uBerst wertvollen Beitrag an
die Festigung eines bodenstindigen Volkstums auch in
den Kreisen der Erwerbstitigen der Industrie. Der dazu
notwendige Boden sollte heute besser denn je mobili-
siert werden konnen, nachdem viele unserer Industrien
durch die «Industriepflanzwerke» Tausende von Hek-
taren neuen Landes unserer Heimat in fruchtbare Acker
umgewandelt haben.

Die Siedler besprechen die Pline mit dem Architekten




Modellansicht aus Nord-Ost
Photo: H. Kohli, Ziirich

Ubersichtsplan von W idenswil

Lageplan der Siedlung 1:2000




	Die Siedlung "Gwad" in Wädenswil : das Eigenheim des Arbeiters

